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491233. Verwaltungs. und hausbaltstpchnlsehe Aspekte der 
FInaDzIenmg der Frledenssldlerongselnslltze der 
Vereinten Nationen 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 471218 B vom 
14. September 1993 und ihren Beschluß 48/472 B vom 
24. MIIrz 1994. 

nach Behandlung der Berichte und Mitteilungen des 
. GeneraIsekretlI ond des entsprechenden Berichts des 
Beratenden Ausschusses fOr Verwaltungs- ond Hausbalts
fragen". 

in BeJatqtigung des Artikels 17 der Charta der Vereinten 
Nationen beb:effend die Rolle der Generalversammlung bei der 
Prüfung und Genehmigung der Hausbaltspläne der Organisa
tion, 

sowie erneut erklilrend. daß alle Mitgliedstaaten ihren 
aufgrond der Charta eingegangenen Verpflicbtungen umge
hend ond vollständig nacbzukommen haben, 

• In Anbetracht der nacbteiligen Auswirkungen, die die 
Embebaltung von veranlagten Beiträgen auf die administrative 
ond finanzielle Effizienz der Vereinten Nationen bat, 

sowie in der ErwlJgung. daß sich die verspätete Entricbtung 
von veranlagten Beiträgen nacbteilig auf die kurzfristige 
Finanzlage der Organisation auswirkt, 

ferner in der ErwiJgung, daß die Steuerung der Friedens
sicherungseinsätze verbessert werden muß. 

In dem Wunsche. die verwaltungs- und bausbaltstecb
niscben Aspekte der Finanzierung der Friedenssicberungsein
sätze zu straffen, 

von neuem dtJrau{ hinweisend, wie wicbtig ein ständiger 
Dialog ond 1l:aosparenz im Verhältnis zwischen der Organisa
tion ond den Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Verbesserung 
der derzeitigen verwaltungs- ond bansbaltstecbniscben 
Pmktiken und Verfahren sind, 

I 

HAUSHAI:l'SKRlllSLÄUFB 

im BewqfJtsein der beträchtlichen Arbeitsbelastung. weIdIe 
die derzeitigen Verfahren zur Prüfung der Hausba1te von 
Friedenssicherungseinslltml fOr die Generalversammlung, den 
Beratenden Ausschuß fOr Verwaltungs- und Hausba1tsfragen 
ond das Sekretariat mit sich bringen, 

1. schließt sich der in Ziffer 30 des Berichts des Beraten
den Ausschusses fOr Verwaltungs- ond Hausba1tsfragen82 
entba1tenen Empfcblung betreffend die Fmanzperioden der 
verschiedenen Friedenssicherungseinsä1ze an: 

2. beschließt in dieser Hinsicbt, daß sicb die Finanz
periode fOr jeden Friedenssicberungseinsatz vom 1. Juli bis 
zum 30. Juni erstreckt, und ersucht den Genera1sekretär. der 

.. Al4&'421 tmd Add.l, Al4&'622, Al43f707, Al48J912, Al48J94S tmd 
KmT.l, Al49f'j'S/ sowhl Al49nI7 tmd KmT. 1 und 2. 

" Al49/664 tmd Add.1. 

Generalversammlung auf ihrer wiecleraufsenommenen neun
ondvierzigsten Tagung die erforderlicben Anderungsentwllrfe 
zur Fmanzordnung zur Billigung vorzulegen: 

3. beschließt fllIIJerdem, daß der Hausba1t von Friedens
sicberungseinslll7en. deren Hausbaltsbedarf keinen Scbwan
kungen unterliegt, einma1 im Jabr geprIIft ond genehmigt wird; 

4. beschlhifJt ferner. daß bei den anderen Friedens
sicberungseinsä1zen die Hausbaltsvoranschlllge von der 
. Generalversammlung zweima1 pro Jabr geprIIft ond genehmigt 
werden, das heißt fOr den Zeitraum vom 1. Juli bis 
31. Dezember und vom 1. Januar bis 30. Juni; 

5. ersucht den GeneralsekretIir, alles zu !on, um die in 
den Ziffern 3 und 4 beschriebenen Verfabren so rasch wie 
möglich, spätestens jedocb bis zum 1. Juli 1996. einzufOhren; 

6. fordert den Genera1sekretär 1/IIChdrilcklich auf, im 
Zusammenhang mit der Prüfung der HanshaItsvoranshlllge 
fOr Friedenssicberungseinsä1ze den Hausbaltsvollzugsbericht 
eines jeden Friedenssicherungseinsatzes fOr die vorangehende 
Fmanzperiode zusammen mit· ergänzenden a\ctnaIisierten 
Angaben über das Finanzgebaren fOr den laufenden Zeitraum 
vorzulegen, soweit verfi1gbar. und ersudIt ihn, nach Möglich
keit ·sicbmzustellen, daß die Berichte auf den tatsftchUchen 
Ausgaben und nidlt auf Vorausscbätzungen beruhen; 

7. beschlltifJt. daß die Veranlagung der Mitgliedstaaten 
fOr die von der Generalversammlung fOr Friedenssichernngs 
einsä1ze gendlmigten Mittel von der Billigung der Mandate 
durcb den Sicberheitsrat abh1ingt; 

8. ersucht den GeneraIsekretlI. der Generalvenunnmhmg 
zweimal pro Jabr nacbricbtlicb eine tabe11arische Zusammen
fassung des vorgesehenen Hausbaltsbedarfs eines jeden 
Friedenssicherungseinsatzes fOr den Zeitraum vom 1. Juli bis 
30. Juni mit einer AufschlOsselung der Ausgaben nach 
Haupthausbaltspositionen ond unter Angabe des (lesanrtmittel
bedarfs vorzulegen; 

TI 

KONTINGBN11lIGENE AUSROSTUNGSCll!ClBNSTÄNDI! 

in Anbetracht der Probleme im Zusammenhang mit dem 
derzeitigen System zur Ermittlung des Wertes von kontingent
eigenen AusrOstungsgegenstinden ond der sieb daraus 
ergehenden Verzögerungen bei der Kostenerstattun an die 
Staaten, die 1l:uppen und Ausrilstungsgegenstftnde zur 
Verfi1gung stellen, 

erneut erkllinmd, wie wichtig es ist, daß bald eine praktika
ble Lösung fOr dieses Problem gefunden wird, damit die 
weitere Beteiligung der Mitg1iedstaaten an Frieden&1Iichen 
einsätzen gewährleistet ist, ond mit GenugtUung Ober die 
Bemilhungen, die das Sekretariat in dieser Hinsicht unter
ninunt, 

1. schließt sich den Bemerkungen ond Empfehlungen des 
Beratenden Ausscbusses fOr Verwaltungs- ond Hausbalts
fragen in den Ziffern 104 bis UO seines Berich1s82 Ober die 
Verfahren im Zusammenhang mit der Kostenerstattun fOr 
kontingenteigene AusrOstungsgegenstände an; 



VB. BesnIn!Imten - _ Amiocbuß 

2. ermlkhttgt den Generalsekretär, mit der Ausfllbrung 
des in der Anlage zu dieser Resolution dargelegten Projekts zu 
beginnen, dessen Ziel darin besteht, für jede Kategorie von 
Ausrilstungsgegelllltänden umfassende Normen und Kosten

. mstattnngsslitze festzulegen, mit der Maßgabe, daß die 
Mitgliedstnaten, insbesondere die truppenstellenden Lllnder, 
vom Generalsekretär gebeten werden, an diesem Verfahren 
mitzuwirken, und daß Vorscblllge zur Festsetzung neuer 
JCostene. s18'''~ der Generalversammlung zur Billigung 
vorgelegt werden; 

3. bittet die Mitgliedstaaten, sich freiwillig an dem 
genannten Verfahren zu beteiligen, und msucht den Ge
nem1sekreIiir, alles zu ton, um etwa notwendige Ausgaben aus 
den vorhandenen Haushaltsmitboln zu decken; 

m 
LmsTuNGBN BBI TOD ODER INVALIDITÄT 

Kenntnis nehmend von den Vorschlllgen des Genera1sekre
tärs in den Ziffern 70 und 71 seines Berichts" zur Änderung 
der delzeitigen Regelungen betreffend Schadenersatz im Falle 
von Tod oder Invalidität sowie von den entsprechenden 
Stellungnahmen des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs
und Haushaltsfragen", 

ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck verleihend über die 
VeiZÖgmungen bei der Regelung von Schadenersatzansp
. eben im Falle von Tod oder Invalidität, 

mit Besorgnis feststellend, daß der Bericht des Generalse
kreIlIrs dem Beratenden Ausschuß nicln genügend Informatio
nen liefert, die es ihm gestatten, in Kenntnis der Sach!nge 
hierzu Empfehlungen abzugeben, 

Kenntnis nehmend von den von den Mitgliedstaaten zum 
Ausdruck gebrachten Auffassungen, 

1. beschUeßt, daß jedes System zur Leistung von 
SchadenersaIz im Falle von Tod oder Inva1iditlit auf folgenden 
Grnnds!ltum beruhen muß: 

a) Gleichbehandlung aller Mitgliedstaaten; 

b) der an den Begünstigten gezahlte Schadenersatz darf 
nicht geringer sein als der von den Vereinten Nationen 
mstattete Betrag; 

c) möglichst weitgehende Vereinfachung der administra
tiven Regelungen; 

d) rasche Regelung der Ansprilche im Falle von Thd oder 
Inva1iditllt; 

2. ersucht den GeneralsekretII, auf der Grundlage der in 
Ziffer 1 enthaltenen Gnmdsl!tze konkrete Vorscblllge für 
mögliche Änderungen der derzeitigen Schadenersatzrege
lungen vorzulegen und darin anch detaillierte Informationen 
über die administrativen und finanziellen Auswirkungen unter 
andermn der folgenden Möglichkeiten anfzunelunen: 

.. Al48194S und Kotr.l. 

.. Al49/664. ZIIfem 88-90. 

a) Beibehaltnng der derzeitigen Regelungen mit einem 
angemessenen Mindestbetrag des Scbadenersalzes im Falle 
von Thd oder Inva1idität; 

b) Anwendung eines Schadenersatzsy mit ein
heitlichen Efstathmgssäl7e!! im Falle von Thd oder Inva1iditllt; 

c) Anwendnng eines einheitlichen weltweiten Versiehe
rungsplans für das gesamte MilitiiIpersonal; 

d) Anwendung der vom Generalsekretär in Ziffer 71 
seines Berichts vorgelegten ~blIIge; 

3. ersucht den GeneralsekretII mtJerdem, die in Ziffer 2 
genannten Vorschläge bis zum 31. Mai 1995 über den Beraten
den Ausschuß für Verwaltnngs- und Haushaltsfragen der 
Generalversammlung zur Behandlung vorzulegen; 

IV 

FINANZIII!FUGNJSSE 

erneut erkIlJ.rend, daß es gilt, die Friedenssichernngsein
slItze insbesondere in der Anlauf- und Erweiterungsphase mit 
angemessenen Finanzmitteln auszustatten, demit sie ihren 
Auftrag im Einklang mit den entsprechenden Resolutionen des 
Sichmheitsrats fristgerecht, vollstllndig und wirksam erfU11en 
können, 

eingedenk dessen, daß die Ausgaben für An1aufkosten oder 
erweiterte Tätigkeiten von Friedenssichemngseins!ltum in den 
letzten Jahren die Hühe der dem Generalsekretär und dem 
Beratenden Ausschuß für Verwaltnngs- und Haushaltsfragen 
derzeit eingerllumten Ausgaben- heziehnngsweise Verpflich
tnngsermlichtignngen gelegentlich tlberschritten haben, 

1. beschließt, daß der Generalsekretär fIIr den Fall, daß 
ein Beschluß des Sicherheitsrats im ZrJSIImme '1hang mit der 
Anlauf- oder Erweiterungsphase von Friedenssicherungsein
sIItzen Ausgaben nach sich zieht, erntl!chtigt ist, mit vorlIeriger 
Zustimmung des Beratenden Ausschusses für Verwaltnngs
und Haushaltsfragen und vorbehaltlich der Finanzordnung der 
Vereinten Nationen und der Bestlmmllngenin Ziffer 2 
Verpflichtnngen bis zu einem Höchstbetrag von SO Millionen 
US-Dollar pro Beschluß des Sichmheitsrats einzugehen; der 
kumulative Gesamtbetrag der ausstehenden Vmpflichtnngen 
für die Anlauf- oder Erweiternngsphase von Friedens
sichmungseinslil7e!! darf zu keiner Zeit den Betrag von 
ISO Millionen Dollar überschreiten; im Falle der Bewillignng 
von Mitteln für ausstehende Vmpflichtnngen durch die 
Generalversammlung erhöht sich die Manövriermasse jedoch 
automatisch wieder um den bewilligten Betrag, bis zu dem 
Höchstbetrng von ISO Millionen Dollar; 

2. beschUeßt tUf/Jerdem, daß für den Fall, daß der 
Generalsekretär infolge eines Beschlusses des Sichmheitsrats 
für die Anlauf- oder Erweiterungsphase von Frledenssiche
rungseinslltzen Verpflichtnngen in einer Höhe eingehen muß, 
die den Betrag von SO Millionen Dollar pro Sicherheitsrats
beschluß oder den in Ziffer 1 genannten Gesamtbetnlg von 
ISO Millionen Dollar überschreiten, die Angelegenheit so 
rasch wie möglich der Generalversammhmg vorgelegt wird, 
demit diese einen Beschluß über die Ausgaben- heziehnngs
weise Verpflichtnngsermlichtignng und die Veranlngnng 
fassen kann; 
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3. HschUeßt ferner. daß die Generalversammlung die 
Prase der Festsetzung des entsprechenden Anteils an den 
KosIen im Zusammenhang. mit der Anlauf- und Erweite· 
nmgsphase von Friedenssicherungseinsätzen auf ihrer filDfzig. 
sten Thgung im Lichte der bei der Durchführung dieser 
Resolution gewonnenen Erfahrungen prüfen wird; 

4. trlfft den Beschlq/J. daß der Generalsekretär und der 
Beratende Ausschuß der Generalversammlung ilber jede 
Inanspruchnahme der Ausgaben- beziehungsweise Verpflich
tungsennllchtigung nach dieser Resolution und aber die nähe
ren Umstllnde anlfißlich des nächsten der Generalversammlung 
vorzulegenden Berichts aber die Fmanzierung des betreffen· 
den FriedenssicherungseinS8lZr$ Bericht erstatten wird; 

V 

ABKOMMEN MITDEN GASTLÄNDBRN 

1. nimmt Kenntnis von der Resolution 868 (1993) des 
Sicberheitsrnts vom 29. September 1993 und verweist auf die 
Resolution 48142 der Generalversammlung vom 10. Dezember 
1993; 

2. schließt sich den Auffassungen des Generalsekretärs" 
und des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen91 in bezog auf die Notwendigkeit an, ein 
Abkommen mit dem Gastland zu schließen, bevor eine 
Mission disloziert wird; 

3. ersucht den Generalsekretär. in seine Berichte an die 
. Generalversammlung aber die Finanzierung eines jeden 
FriedenssicherungseinS8lZr$ oder einer jeden Friedenssiehe· 
rungsmission Informationen aber den Stand der Aushandlung 
eines Abkommens mit dem Gastland und aber dessen Umset
zung aufzunehmen. soweit es die Verwaltung des Friedens
sicherungseinsatms betrifft; 

4. legt den Mitgliederstaaten nahe. allen Verpflichtungen 
nacbznkommen. die sie aufgrund des Abkommens mit dem 
Gastland eingegangen sied; 

VI 

INrBRNATIONALES VERTRAGSPBR80NAL 

mit tiefer Besorgnis Kenntnis nehmend von den Fragen, die 
der Beratende Ausschuß für Verwaltungs- und Haushalts
fragen in den Ziffern 69 bis 71 seines Berichts82 aufgeworfen 
hat, 

Kenntnis nehmend von den Informationen, die die Vertreter 
des Generalsekretärs ilber die Beschäftigung von interna
tionalem VertragspersDnai beigebracht haben, 

1. schließt sich den Bemerkungen des Beratenden 
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsftagen in 
Ziffer 69 seines Berichts an; 

2. stellt fest. daß die vom Berateoden Ausschuß in 
Ziffer 72 seines Berichts verlangte eiogehende und nnabbllngi
ge Untersuchung und Bewertung der Beschäftigung von inter-

" Al48194S und Korr.I, Ziffem lOS und 106. 
" Al491664, Zill'er 114. 

nationalem Vertragspersona in der SchI!)." uppe der Vereinten 
Nationen zur Zeit vom Amt für interne Aufsichtsdienste 
vorgenommen wird, und ersucht darum, daß die Ergebnisse 
dieser Studie der Generalversammlung vorgelegt werden, 
damit sie auf ihrer wiederaufgenommenen netmundvierzigsten 
Thgung einen diesbezllglichen Beschluß fassen kann; 

3. beschließt. daß das die Beschäftigung von interna
tionalem Vertragspersona betreffende Pilo1prOjekt bis zum 
Vorliegen der Ergebnisse dieser Untersuchung und Bewertung 
und des in Ziffer 2 genannten Beschlusses der Generalver
sammlung nicht aber die Schutztruppe der Vereioten Nationen 
hinaus auf andere Einslitze ausgedehnt wird; 

4. ersucht den Generatsekretli. ihr auf ihrer wieder
aufgenommenen neunundvierzigsten Thgung einen Bericht 
aber die Maßnahmen vOIZU!egen, die ergriffen worden sind, 
um den vom Berateoden Ausschuß geäußerten Bedenken 
Rechnung zu tragen; 

vn 
LIQUIDATION 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/240 B vom 29. Juli 
1994 aber die Fmanzierung der Opetation der Vereinten 
Nationen in Mosambik und ihren Beschluß 481496 gleichen 
Dntums aber die Finanzierung der Friedenssicherungseinslitze 
der Vereinten Nationen, 

1. beftlrwortet die Vorsch1lIge des Generalsekretärs 
betreffend die Verfügung aber die Verm.ilgenswerte von 
Friedenssicherungseinslitzen und anderen Missionen nnch 
deren Liquidation sowie die Empfehlungen des Berateoden 
Ansschusses für Verwaltungs- und Haushaltsftagen bezaglich 
der zu unternehmenden Anstrengungen, um die Znatimmung 
der jeweiligen Regierung zu erwirken, daß sie die Vereinten 
Nationen für den Restwert aller im Land verbleibenden 
aberschüssigen Vermögenswerte gemII8 Ziffer 110 d) des 
Berichtes des Generalsekretärs"' entschl!digt, beziehungsweise 
damit die Generalversammlung genehmigt, daß diese Ver
mögenswerte als Beitriige angesehen werden; 

2. ersucht den Generalsekretär. der Generalversammhmg 
bis spätestens 31. März 1995 Bericht zu exstatten aber die 
Möglichkeit der Einfilhrung von Verfahren zur Bewertung und 
Obertragung der Kosten der während der Liquidationsphnse 
eines FriedenssicherungseinS8lZr$ auf andere Friedens
sicherungseinsätze oder andere Organe der Vereioten Nationen 
zu abertragenden Vermögenswerte sowie zur möglichst 
zügigen Erstattung der Kosten an das Sonderkonto des zu 
liquidierenden Einsatzes; . 

vm 
UNTIlRHALTSZULAGB POR FBLDBlNSÄ'IZII 

1. schließt sich den Bemerkungen und Empfehlungen des 
Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushalts
fragen in den Ziffern 80 bis 85 seines Berichts82 betreffend 
Unterhaltszulagen für Feldeinslitze an; 

2. ersucht den Generalsekretär. die Leistungen zu 
aberprllfen, auf die die zu FeldeinslItzen abgeordneten Bedien
steten Anspruch haben. namentlich auch den Zweck und die 



VB. ResoIntIonen - FlIaIler_ 

GnmdIage für die Festsetmng der Unterhaltszulage für 
Felde;lisllt·e. und der OeneraIversamm1ung auf ihrer fBnfzig
SIIm 'Thgung einen Bericht darDber vorzulegen; 

IX 

'O"BERPROFuNO DURCH DAS AMTFORINTBRNI! 
AUFSICIfI'SDlBNSTI! 

enucht den GeneraIsekretII. das Amt t1lr interne Aufsichts
dienate damit zu, beauftragen, unbeschadet seines Arbeits
programms eine Inspektion derjenigen Sekretarialsstellen 
vorzunehmen, die für die logistischen, operativen und ad· 
ministratlven Vorkehrungen bei. Frledenssicherungs- und 
anderen Fe1deinsIitzen verantwortlich sind. mit dem Ziel, 
Probleme aufmmlgen und Maßnahmen zur besseren Nntzung 
der Ressourcen ZU empfehlen, und der Generalversammlung 
auf ihrer wiederaufgenommenen neunundvierzigsten 'Thgung 
darDber Bericht zu erstatten; 

X 

AUFSICIIT 

mit Genugtuung über die Initiativen des GeneralaekretIiIs 
zur Verbesserung der Aufsicht über Friedenssicherungsein· 
sätze, die in dem von ihm als Antwort auf den Bericht des 
Beratenden Ausscbusses für Verwa1tungs- und Haushalts
fragen" vorgelegten Berichf4 beschrieben sind. 

nach Behandlung des Finanzherlchts und der geprOften 
Rechnungsahschlilsse t1lr den am 31, Dezember 1993 enden
den Zweijahreszeitraum sowie des Berichts des Rates der 
Rechnungsprilfer über die Friedenssicherungseinsätre der 
Vereinten Natiouen24

• 

sowie nach Behandlung des Berichts des Berntenden 
Ausschusses"' und der einfllhrenden Erklllrung seines Vorsit
zenden". 

1. schließt sich dem Vorschlag an, einigen Friedens
sichernngseinsätren einen örtlichen Rechnungsprilfe bei
zugeben, ermutigt den GeneraIsekretlI in kiInftige Haushalts
voranschlllge t1lr solche Friedenssicherungseinsätre gegebe
nenfalls Vorschlllge t1lr die Schaffung vou Dienstposten t1lr 
örtliche Rechnungsprllfer aufzunehmen, erforderlichenf mit 
einer II1I8fflhrJichen Begrllndung, und ersucht ihn, geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, daß die Rech
nwagsptllfet bei der Wahrnehmung ihrer Aufgnhen im Bin
kInng mit Ziffer 56 des Berichts des Berntenden Ausschusses 
für Verwaltungs- und fUmsbaltsfragen" volle Unabhllngigkeit 
genießen; 

2. emu:ht den Genera1sekretii. andere Methoden zur 
Verstlirkung der Rechnungsprllfungstätigkeit bei Friedens
sichernngseinsätren, denen keine örtlichen Rechnungsprllfer 

. beigegeben sind. zu prOfen und die damit verbundenen 
relativen Kosten zu ermitteln und der Generalversammlung 
IIl'ftleslens auf ihrer fBnfzigsten 'Thgung Vorschläge zur 
Bebamllung zu unterbreiten; 

3, schließt sich den Bemerkungen und Empfehlungen des 
Beratenden Ausschusses an, was das Konzept eines reisenden 

.. Al47J991l 

.. Siehe AIC5/49ISR:J:j, 

Finanzexperten und das Konzept eines Experten für Manage
mentaufsicht beIrifft, und ersucht den GenemIsekretIIr diese 
Konzepte sowie die RechenschaftspfvonProgr.limdoitem 
in einem der Generalversamm1ung splItesIens auf ihrer 
fllnfzigsten 'Illgung vmzu1egenden Bericht weiter anszutlJlmm; 

XI 

REsI!RVBFONDS FOR FiUBDENSSICHBRIlNGSMASSNAIIMB 

nach Behandlung der VorschIlIge des GenernIsekretir In 
den Ziffern 37 bis 41 seines Berichts"' und der VorschIlIge des 
Bemtenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushalts
fragen in den Ziffern 15 bis 19 seines Berichts ... 

1, beschließt, den Reservefonds für Friedenssicherungs
maßnahmen zum gegenwllrtigen Zeitpunkt in seiner der
ml~n Höhe heizubehalten; 

2. erinnert sn ihre Resolution 47fl17 vom 23. J)erzember 
1992 und beschließt, die InsnsptucbnahJne des Reservefonds 
t1lr Friedenssicherungsmaßnahmen auf die An1aufphase neuer 
FriedenssicherungseillSilt'm, die Erweiterung bestehender 
Einsätze und auf unvorhergesehene und auBergewiIhnliche 
Ausgnhen im Zusammllllhsng mit der Friedenssicheru zu 
hescbrIInken; 

3. forrJert sIle Mitg6M stnaten mit allem Nachdruck fZIIf, 
alles zu tun, um sicherzustellen, daß ihre veranlagten BeIttiIse 
t1lr Friedenssicherungseinsätre vollständig und rechtmltig 
entrichtet werden, damit sich die LiquiditIItslsg durch die 
Auffflllung der 8nlSptechenden Reserven bessert; 

m 
TllRNUSMÄSSIGBABLöSUNo VON KoNTINGIINTBN 

1. lI1IteTStmicht, daß die Verantwortung flIr die Dauer der 
Verwendung der den Frledenssicherungseinsllt zugeteUten 
Koatingente eine operative Frage ist, für die in erster Linie die 
truppenstellenden Regierungen zustllndig sind; 

2. nimmt Kenntnisvon den Bemerkungen des Beratenden 
Ausschusses t1lr Verwaltungs- und Hm'sbaltsfragen in 
ZiftCr 77 seines Berichts" hetteffead die Zweclm!lIBigkeit der 
Verlllngerung der Verweadllngsdauer und der zeitIlchen 
Abstimmung der tornusmllßigen Ahlösung des bei Friedens
sichenmgseinslftmn di""endeu MilitlIrpersona sowie von den 
von den MitgJieclstnsten zum Ausdruck gebrachten Auf
fassungen; 

3. ersucht den GeneralsekretII in Anhetmcht der 
operativen ImpUkatiouen der Frage der Verwendungsdsner 
von Kontingenten dem SondersusschoB t1lr Friedenssiche
rungseinsätre den in Ziffer 77 des Berichts des Berntenden 
Ausschusses erwähnten Bericht vorzulegen; 

:xm 
VBRI!INIII!lTLlCHUNO DES HAUSHAll'SVl!RPAllS UND 

DER FORMALEN OESTALTIlNo DER HAUSIIAU'SPLÄNB 

1. schließt sich den Empfehlungen des Bemtenden 
Ausschusses flIr Verwaltungs- und Haushaltsfragen in den 
Ziffern 41 bis 47 seines Berichts" tm; 



2. schließt sich flI4fJerdem den in Ziffer 43 des Berichts AusrOstungsgegenstllnde, ftIr die eine Erstattung der Kosten 
des Beratenden Ausschusses ztl ...",mengefa8ten Vorschlägen genehmigt wird, zu standardisieren und daftIr angemessene 
des GeneraIsekretli heb:effend die Verb e 33 iung der formalen Kostenerstattun ~tz"sef7tm, Dieses Vorhaben wird in 
(Jestalblng des Haushaltsplans an und fordert den GeneraJse.. fiInf Phasen durchgefllhrt werden. 
kretllr auf, in Zukunft alle Haushalte von Friedenssicherungs
einsIitzen denJentsprechend anfmS!eUen; 

3. begrifJt die Erstellung des Standardkostenhandhuchs, 
das den Mitgliedstaaten vor dem 1. Mai 1995 zur Verfllgung 
stehen wird, sowie die vom Generalsekretllr vorgeschlagenen 
Änderungen, namentlich was die Standardkostenrechnung, 
ZahlenverblUtnisse und die Untersuchung der Abweichungen 
betrifft; 

4. ersucht den GeneraIsekretli, ihr zur BebaD/lluDg einen 
MusterhaushaIt ftIr einen einzigen Friedenssicherungseinsatz 
vorzulegen, der auf dem genannten Standardkostenhadhuch 
beruht, unter Berücksichtigung der Bemerkungen des Beraten
den Ausschnsses und der von den Mitgliedstaaten ztJm 
Ausdruck gebrachten Auffassungen; 

5. ersucht den Beratenden Ausschuß, das vorgeschlagene 
Standardkostenhandbuch und den Musterhaushalt bis ztJm 
31. August 1995 zu prlIfen, damit er der Generalversammlung 
auf ihrer fllnfzigsten 'liIgungseine diesbez11glichen Auf
fassungen vorlegen kann; 

XIV 

ANFANGSAUSRÜSTUNGSSÄnB 

mit Genugtuung Ober die Einrichtung der ersten ständigen 
Versorgungsbasls der Vereinten Nationen zur Unterstiltzung 
von Friedenssicherungseinslitzen in Brindisi (Italien), deren 
Grundstilck!!8!!!t Gebllnden der Organisation unentgeltlich zur 
Verfilgung gestellt worden sind, 

schließt sich dem Ersuchen des Beratenden Ausschusses ftIr 
Verwaltungs- und Hanshaltsfragen um \brlage eines rfetajJJier
ten Berichts an, der der Generalversammlung vor Ablauf ihrer 
neunundvierzigsten 'liIgung vorzulegen Ist und der weitere 
Informationen über die finanzieUen und personeUen Rege
lungen, die Kostenparameter, die RechtsgrundIage die Frage 
des Eigentums und der LagerkontroUe der AusrOstungs
bestände, die BuchfOhrungsverfahren und Alternativen zu 
AnfangsausrQstu sowie die Verwendung der Versor
gungsbasis in Brindisi als Lager- und Wartungsort enthlllt 

ANLAGE 

95. P/enarsitvmg 
23. Dezember 1994 

Projekt- uod Ze1tp1an fDr die Reform der Methoden uod 
Vert'aluen zur Fesfsetzung der Kostenerstatton an 
truppensteJ)ende IJIndelj die kontlngentelgene Aus
rilstungsgegeilslilnde bereICstelJen 

Plan f/lr das SIandturlisierungsvorhaben 

Um den Prozeß der KosteneisIattun ftIr kontingenteigene 
AusrOstungsgegenstlinde zu vereinfachen und somit die 
\brlaufzeit ftIr die Begleichung von Forderungen zu verkDr
zen. zielt das nachstehend beschriebene Vorhaben darauf ab, 

a) Phase 1(1. JQ1/!Jßt'-14. MIJrt 1995). Das Sekretariat 
eImbeitet einen Entwwf von Richtlinien heb:effend die Arten 
von Gegenstllnden, die als Normen ftIr kontingenteigene 
Ausrllstungsgt'lletistände aufgenommen werden, wie beispie1s
weise Systeme (Luftfabrzenge, Kraftfahrzeuge usw.); größere 
reparaturfllhige AusrOstungsgegenstlinde (Generatoren, Fern
meldeausrOstung usw.); und andere Ausrilstungsgegenstlinde 
und Verbrauchsgllter (Zeltausrlistung, ES- und Kochgeschirr, 
Papier usw.), ftIr die Kostenerstattung genehmigt wird, sobald 
sie im zusammenhang mit einmn Bataillon oder mit Fach,","!" 
panien wie SanitiIts-, Fernme1de-, Flugunterstiltzung, Logi
stik-, Komnnmikationskompanien usw. disloziert werden. Im 
Einklang mit diesen Richtlinien geben die Mitgliedstaaten 
SteUungnahmen und Empfehlungen ab, die der Arbeitsgruppe 
der Phase n konsolidiert vmgeiegt werden. Die Mitgliedstaa
ten werden gebeten, bis splitcstens 10. Februar 1995 SteUung
nahmen und Empfehlungen abzugeben und den Vereinten 
Nationen ihre Absicht bekanntztJgeben, an der Arbeitsgruppe 
der Phase n mitzuwirken. 

b) Phase H (15. MIJrt-14.Mal 1995). Das Sekretariat 
prIlft die Stellungnahmen und Bnlpfehlungen der Mitgliedstaa
ten, mit dem Ziel, den Vmlletmn der an der Arbeitsgruppe der 
Phase 11 teilnehmenden Mitgliedstaaten ein konsolidiertes 
Arbeitspapier vorzulegen. Die Konsultationen mit und unter 
den Vertretern der Mitgliedstaaten bilden die Grundlage ftIr 
die AusarbeItung eines einzigen .unfassenden Dokuments, das 
die Regelvoranssetzungen henmmt, unter denen eine Kosten
erstattung genehmigt wird. 

c) Phase 111 (17. Mal-15. Juni 1995). Ausgewählte 
Finanzanalytiker der teilnehmenc1en Mitgliedstaatffl) ersteUun 
einen festen Schlüssel, in dem die jlihrlichen Kostenerstat
hmgsslltre ftIr jedes der Systeme festgelegt sind, die aufgrund 
der Ergebnisse der von der Arbeitsgruppe der Phase n vor
genommenen Konsolidierung genehmigt wurden, wobei 
Anpassungsfaktoren je nach der Art der Quelle der Wartungs
dienste, beispielsweise je nachdem, ob diese Dienste von der 
Regierung oder von den Vereinten Nationen geleistet werden, 
zur Anwendung kommen. In dieser Phase wird auch ein 
einheitlicher pauschaler Kostenerststtungssatz ftIr alle anderen 
AusrOstungsgegenstlinde und Verbrauchsgllter festgelegt 

d) Phase IV. In dieser Phase wird das geiinderte Kosten
erstattungsverfahren am Amtsaitz und in den Feldmissionen 
zur Anwendung gebracht, insbesondere durch: die Verteilung 
einer Verbalnote bis zum 15. Juli 1995, mit der die geilnderten 
KostenersJattun ftIr kontingeoteigene Ausriistungs
gegenstllnde eingefllhrt werden, die Anwendung geilnderter 
Hanshaltsverfabren, mit denen die neuen EIstattungssälze ftIr 
kontingenteigene AusrOstungsgegenstlinde in die nach dem 
1. August 1995 erstellten Haushalte aufgenommen werden, 
und die Ausarbeitung von IIPtomatisierten Systemen zur 
Bearbeitung von Erstnttungsansphen. 

e) Phase V. Diese Phase besteht in einer alle drei Jahre 
stattfindenden periodischen Überpri\fung und AktuaIisierung 
der in den Phasen n und m festgelegten Normen, wobei die 
eISte ÜberprIlfung ftIr Mätz 1998 vmgesehen Ist 




